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Ein Vergleich zwischen dem Bankgeheimnis in Österreich und in Liechtenstein – Bankkunde genießt im Fürstentum bessere rechtliche Stellung

Hat Liechtenstein das bessere Bankgeheimnis?
UNIV.-PROF. DR. CHRISTOPH URTZ
Universität Salzburg

Nach einer Reihe von Steuerhin-
terziehungsskandalen (Stichwort:
Zumwinkel) mussten Liechten-
stein und in weiterer Folge auch
Österreich ihr Bankgeheimnis an
die internationalen Standards der
OECD anpassen.

Nach diesen seit dem Jahr 2005
gültigen OECD-Standards darf
das Bankgeheimnis nicht mehr als
Ablehnungsgrund für den interna-
tionalen Informationsaustausch
zwischen Finanzbehörden heran-
gezogen werden. Die Vorgaben
der OECD finden sich konkret in
Art. 26 des sogenannten OECD-
Musterabkommens für Doppel-
besteuerungsabkommen sowie im
Muster der OECD für Abkommen
über den Informationsaustausch
(Tax Information Exchange
Agreement oder kurz TIEA).

DBA oder TIEA entscheidend
Um die Vorgaben der OECD zur
Durchbrechung des Bankgeheim-
nisses erfüllen zu können, haben
Österreich und Liechtenstein die
gleiche Vorgehensweise gewählt.
Beide Staaten haben ein eigenes
Gesetz erlassen, das dies ermög-
licht: Das Amtshilfe-Durchfüh-
rungsgesetz (kurz ADG) in Öster-
reich, und das Steueramtshilfege-
setz (kurz SteAHG) in Liechten-
stein. Beide Gesetze ermöglichen
aber noch nicht allein die Durch-

brechung des Bankgeheimnisses.
Es muss vielmehr mit jenem Staat,
der einen steuerlichen Informati-
onsaustausch wünscht, noch zu-
sätzlich ein Doppelbesteuerungs-
abkommen (DBA) oder ein In-
formationsaustauschabkommen
(TIEA) abgeschlossen werden, in
dem die neuen OECD-Standards
enthalten sind. So hat Liechten-
stein mit Deutschland bereits ein
TIEA abgeschlossen; Österreich
wird das bestehende DBA mit
Deutschland erst im Lauf des Jah-
res 2011 an die neuen OECD-
Standards anpassen. Daher kön-
nen deutsche Behörden frühes-
tens ab 2011 entsprechende Anfra-
gen an Österreich stellen.

Unter welchen Voraussetzun-
gen die Durchbrechung des Bank-

geheimnisses zulässig ist, regelt
das jeweilige DBA oder TIEA.
Entscheidend ist vor allem, dass
eine Information für die ersuchen-
de ausländische Behörde „voraus-
sichtlich erheblich“ sein muss.

Diese Regelung wird in der Pra-
xis noch zu einigen Rechtsstreitig-
keiten führen. Klar ist nur, dass
sogenannte Fishing Expeditions
unzulässig sind.

Nicht „ins Blaue hinein“
Was heißt das konkret? Ein deut-
sches Finanzamt darf – ab 2011 –
weder in Österreich noch in
Liechtenstein „ins Blaue hinein“
anfragen, welche deutschen
Staatsangehörigen dort ein Konto
haben. In der Anfrage müssen zu-
mindest ein konkreter Steuer-

pflichtiger und jene Bank, bei der
er ein Konto hat, genannt werden.
Dabei ist es meiner Ansicht nach
nicht unbedingt erforderlich, auch
die Kontonummer zu nennen.

Insoweit sind die Voraussetzun-
gen für den Informationsaus-
tausch in Österreich und Liech-
tenstein weitgehend gleich. Un-
terschiede bestehen aber im
Rechtsschutz. Sowohl in Öster-
reich als auch in Liechtenstein
kann der von der Informations-
erteilung betroffene Bankkunde
einen anfechtbaren Bescheid er-
wirken, mit dem die Durchbre-
chung des Bankgeheimnisses fest-
gestellt wird. Diesen Bescheid
kann er dann bei den Höchstge-
richten bekämpfen (in Österreich:
Verwaltungs- und Verfassungsge-
richtshof; in Liechtenstein: Ver-
waltungs- und Staatsgerichtshof).

Die liechtensteinischen Rege-
lungen sind allerdings rechts-
schutzfreundlicher, da in Liech-
tenstein automatisch ein anfecht-
barer Bescheid (sogenannte
Schlussverfügung) erlassen wer-
den muss (sofern der betroffene
Bankkunde nicht ausdrücklich da-
rauf verzichtet). In Österreich
muss dieser Bescheid demgegen-
über ausdrücklich vom Bank-
kunden beantragt werden. Dafür
hat er nur eine Frist von zwei Wo-
chen.

Die entscheidende Frage im
Rechtsschutzverfahren liegt da-
rin, ob dem betroffenen Bankkun-

den vor den Höchstgerichten die
sogenannte aufschiebende Wir-
kung gewährt wird. Dazu wird
man die Praxis in Liechtenstein
und Österreich abwarten müssen.

Meines Erachtens ist aber in
Österreich zu erwarten, dass die
aufschiebende Wirkung nur sehr
selten gewährt werden wird. Wird
sie nicht gewährt, muss die Infor-
mation an die ausländische Steu-
erbehörde herausgegeben wer-
den, auch wenn das Verfahren vor
den Höchstgerichten noch nicht
abgeschlossen ist.

Mehr Rechtsschutz in Vaduz
Ein weiterer Unterschied besteht
in der rechtlichen Stellung der
Banken: Während die Bank in
Liechtenstein ausdrücklich dazu
verpflichtet ist, den betroffenen
Bankkunden von dem gegen ihn
laufenden Verfahren zu verständi-
gen und ihm so die Teilnahme am
Verfahren zu ermöglichen, ist dies
in Österreich nicht der Fall. In
Liechtenstein kann außerdem
auch die Bank gegen den Bescheid
(Schlussverfügung) Rechtsmittel
erheben, in Österreich kann dies
hingegen nur der betroffene Bank-
kunde tun.

Fazit: Das Bankgeheimnis ist in
Liechtenstein vom Umfang her
nicht stärker geschützt wie in Ös-
terreich. Das Verfahren ist in
Liechtenstein für den Bankkun-
den aber deutlich rechtsschutz-
freundlicher.

Währungsprobleme. Montenegro ist zwar
erst Bewerberland für die Europäische Union,
doch der Euro rollt dort schon seit Langem.

UNIV.-PROF. WALDEMAR HUMMER
Universität Innsbruck

Im allgemeinen Trubel der Dis-
kussion um die Behebung der Fi-
nanzkrise und die Perpetuierung
des Eurorettungsschirms ging
beim Europäischen Rat vom
16./17. Dezember 2010 ein weite-
res Thema des Gipfeltreffens,
nämlich die Erweiterung der EU,
beinahe unter. In diesem Zusam-
menhang billigte der Europäische
Rat die Schlussfolgerungen des
Rats vom 14. 12. 2010 zur Erweite-
rung und kam überein, Monteneg-
ro den Status eines Bewerberlan-
des zuzuerkennen.1

Damit ist Montenegro neben
Kroatien und der ehemaligen Ju-
goslawischen Republik Mazedo-
nien (FYROM) der dritte Staat des
Westbalkans, der zum Beitritts-
kandidaten ernannt wurde – wei-
tere offizielle Kandidaten sind die
Türkei und Island. Den anderen
Staaten des westlichen Balkans,
wie Albanien, Bosnien-Herzego-
wina, Serbien und dem Kosovo,
kommt nur die Stellung potenziel-
ler Beitrittskandidaten zu.

Eine Fülle von Problemen
Noch ist nicht abzusehen, wann
mit Montenegro, das erst 2006 sei-
ne staatliche Unabhängigkeit von
Serbien erreichen konnte2, Bei-
trittsverhandlungen aufgenom-
men werden, aber schon jetzt
zeichnen sich die Hauptprobleme
ab, die dabei zu lösen sein werden:
grundlegende Reformen bei Poli-
zei, Justiz und im Medienbereich
sowie Bekämpfung von Korrupti-
on, Geldwäsche und organisierter
Kriminalität.

Ein Problem wird aber selbst
von offiziellen Stellen, vor allem
aber von der Europäischen Kom-
mission, nicht einmal erwähnt, ge-

schweige denn näher problemati-
siert – und doch wird ihm eine
zentrale Rolle in den Beitrittsver-
handlungen zukommen. Es geht
dabei um die überaus interessante
und – für die späteren Beitritts-
verhandlungen mit dem Kosovo3 –
auch präjudizielle Frage, was
denn mit einem Beitrittswerber zu
geschehen hat, der bereits den Eu-
ro als offizielle Landeswährung
eingeführt hat, so wie dies in Mon-
tenegro bereits 2002 der Fall war.

Zuflüsse von außen
Montenegro verfügte aufgrund
von Kapitalheimsendungen (Ri-
messen) seiner in der Bundesre-
publik tätigen Gastarbeiter über
einen umfangreichen Bestand an
DM, die in der damaligen Teilre-
publik Serbiens faktisch umliefen
und als inoffizielles Zahlungsmit-
tel fungierten. 1999 wurde die DM
„offizialisiert“ und als Parallel-
währung zur bisherigen Landes-
währung, dem Dinar, eingeführt.
Im November 2000 wurde dann
der Dinar aus dem Verkehr gezo-
gen, sodass die DM die alleinige
Landeswährung darstellte, die al-
lerdings im Jahre 2002 wieder ge-
gen den Euro umgetauscht wurde.

All dies geschah ohne Bewilli-
gung der Deutschen Bundesbank,
der Kommission und der Europäi-
schen Zentralbank. Damit wurde
Montenegro einer der sechs Staa-
ten – die anderen sind der Vatikan,
Monaco, San Marino, Andorra
und der Kosovo –, die den Euro
als Zahlungsmittel einführten, oh-
ne aber Mitglied der EU zu sein.

Mit Montenegro kommt nun
erstmals ein Beitrittswerber auf
die EU zu, der bereits über den
Euro als Landeswährung verfügt,
diesen aber ohne die geringste
Rücksicht auf die Konvergenzkri-
terien eingeführt hat, die in der

EU für den Eintritt in die dritte
Stufe der Währungsunion zu er-
füllen sind. Da dies ohne Protest
der Kommission geschehen ist –
die Kommission beeinsprucht ei-
ne Euroübernahme nur dann,
wenn diese erst nach der Stellung
des Beitrittsgesuchs erfolgen soll-
te, wie dies z. B. im Falle Islands
der Fall war – ist guter Rat teuer.

Dass Montenegro den Euro
wieder abschaffen muss, um ihn

danach wieder legal einführen zu
können4, kann in diesem Zusam-
menhang aber nur als Scherzerklä-
rung angesehen werden.

✩
1 Schlussfolgerungen des Europäischen Rats,
vom 17. 12. 2010, Ziff. 10 (EUCO 30/10).
2 Montenegro erklärte am 3. Juni 2006 seine
Unabhängigkeit von Serbien.
3 Dem 2008 unabhängig gewordenen Kosovo
steht als Westbalkanstaat à la longue die Bei-
trittsoption offen.
4 Vgl. Die Presse vom 9. Oktober 2007.
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Das Recht schützt den
Konsumenten
Das Konsumentenschutzrecht
hat in den letzten Jahren, nicht
zuletzt unter dem Einfluss der
EU, weiter an Bedeutung ge-
wonnen. Zum Konsumenten-
schutzgesetz (KSchG) sind zahl-
reiche Novellen ergangen. Be-
sonders ist auf das Darlehens-
und Kreditrechtsänderungsge-
setz (DaKRÄG) zu verweisen.
Auch die Zahl der einschlägigen
Gerichtsentscheidungen ist
sehr groß. Das alles machte eine
Neuauflage der bewährten Aus-
gabe des KSchG (Hg. Anne Ma-
rie Kosesnik-Wehrle) erforder-
lich, die das Werk in der neues-
ten Fassung mit ausführlicher
Kommentierung unter Berück-
sichtigung von Judikatur und
Schrifttum enthält. Dazu: Alle
einschlägigen EG-Richtlinien
mit Hinweis auf die Umset-
zungsbestimmungen.
Gleichzeitig ist auf ein Werk zu
einem Spezialgebiet des Konsu-
mentenschutzes zu verweisen:
Das Reiserecht. Die „Wiener
Liste“ zur Feststellung der Rei-
sepreisminderung enthält 522
Mängel in Stichwörtern plus
einschlägige Judikatur. W.O.

Verlag Manz, Wien 2010;
XXII, 692 S, geb., 118 Euro.//
Eike Lindinger: Wr. Liste zur
Reisepreisminderung. Manz,
Wien 2010, 204 S, 22,80 Euro.

Draht zum Anwalt

Der Rechtsanwalt des
„Staatsbürgers“, Dr.
Severin Irsigler, steht
für Anfragen heute
zwischen 13.00 und

14.00 Uhr kostenlos zur Verfü-
gung.
Tel. 0662/82 41 41;
E-Mail: info@irsigler-law.at
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Der Euro durch
die Hintertür

Noch ist das EU-Glas nicht voll, aber der Euro ist schon da. Bild:SN/GETTYIMAGES


